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G36-Sturmgewehr: Exporte von Heckler & Koch nach Mexiko 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Vor dem Landgericht Stuttgart läuft seit Mai 2018 ein Strafverfahren gegen ehe-
malige Angestellte des Waffenherstellers Heckler & Koch, darunter zwei Ge-
schäftsführer und zwei Vertriebsleiter. Ihnen werden Verstöße gegen das 
Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG) und das Außenwirtschaftsgesetz 
vorgeworfen (www.sueddeutsche.de/politik/heckler-koch-waffenlieferungen- 
nach-mexiko-viel-glueck-in-acapulco-1.3955162). 

Laut Anklage waren sie von 2006 bis 2009 an 15 Lieferungen von Gewehren 
und Zubehörteilen in mexikanische Staaten beteiligt, für die keine Exportgeneh-
migung der Bundesregierung vorgelegen hat. Unter anderem bei der weltweit 
bekannt gewordenen Schießerei am 26. April 2014 in der Stadt Iguala (Bundes-
staat Guerrero), bei der Studierende von der Polizei erschossen und 43 Studie-
rende entführt wurden, wurden bei den anschließenden Ermittlungen G36-
Sturmgewehre von Heckler & Koch gefunden (siehe in der unten erwähnten 
Dokumentation von Report Mainz). Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt.  

Recherchen von „Report Mainz“ und die Dokumentation „Tödliche Exporte – 
Wie das G36 nach Mexiko kam“ dokumentierten den Ablauf der Vorgänge bei 
der Erteilung der Genehmigung von Exportanträgen für Waffen des Herstellers 
Heckler & Koch (www.ardmediathek.de/tv/REPORT-MAINZ/Bestechungsaff 
%C3%A4re-bei-Heckler-Koch-W/Das-Erste/Video-Podcast?bcastId=310120& 
documentId=52616124). Sowohl das Bundesministerium der Verteidigung als 
auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hatten von vornherein 
keine Probleme mit den Genehmigungen. Das Bundesverteidigungsministerium 
verteidigte die Exporte damit, dass diese zum „Erhalt hochwertiger Arbeits-
plätze“ und „wehrtechnischer Fähigkeiten“ in Deutschland beitragen würden. 
Lediglich das Auswärtige Amt meldete Bedenken an. Seine Bedenken begrün-
dete das Auswärtige Amt unter anderem mit individuellen Menschenrechtsver-
letzungen durch staatliche Ordnungskräfte (willkürliche Verhaftungen, Miss-
handlungen, Folter zur Erpressung von Geständnisse). Daraufhin hat das Bun-
deswirtschaftsministerium, wie aus der oben genannten Dokumentation „Tödli-
che Exporte“ hervorgeht, den Hersteller Heckler & Koch darauf hingewiesen, 
dass, sofern die als kritisch geltenden Bundesstaaten Chiapas, Chihuahua, Ja-
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lisco und Guerrero aus den „Endverbleibserklärungen“ im Exportantrag ver-
schwänden, mit einer Genehmigung der Exporte zu rechnen sei. Daraufhin er-
neuerte Heckler & Koch seinen Exportantrag und legte Endverbleibserklärun-
gen vor, in denen plötzlich neue mexikanische Bundesstaaten auftauchten, wäh-
rend die vier als kritisch geltenden Bundesstaaten nicht mehr auftauchten. 

Selbst das mexikanische Verteidigungsministerium gibt zu, dass knapp die Hälfte 
der rund 10 000 importierten Gewehre in genau diesen vier Krisenprovinzen im 
Einsatz sind (www.zeit.de/2013/51/deutsche-waffenexporte-schnellfeuergewehr- 
g36). 

Neuesten Erkenntnissen zufolge sind gar Lieferverträge bekannt geworden, aus 
denen hervorgeht, dass zwischen Heckler & Koch und der mexikanischen Re-
gierung Vereinbarungen vorliegen, die Sturmgewehre auch direkt in die kriti-
schen Bundesstaaten zu liefern (www.ardmediathek.de/tv/REPORT-MAINZ/ 
Wusste-die-Firma-wohin-genau-die-Waffen-/Das-Erste/Video?bcastId=310120& 
documentId=55103096). 

Darüber hinaus ermittelte die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen Heckler & 
Koch wegen Inlands- und Auslandsbestechung. Heckler & Koch soll politische 
Verantwortliche bestochen haben, um die Waffengeschäfte zu ermöglichen. Die 
Ermittlungen wegen Bestechung deutscher Abgeordneter ist zunächst im Januar 
2017 vorläufig eingestellt worden. Hintergrund für die vorläufige Einstellung 
soll das Warten auf den Ausgang des Verfahrens gegen Heckler & Koch wegen 
Verstößen gegen das Kriegswaffen- und Außenwirtschaftsgesetz sein (www.swr. 
de/report/bestechungsaffaere-bei-heckler-koch-wurden-politisch-verantwortliche- 
fuer-den-mexiko-deal-geschmiert/-/id=233454/did=21660300/nid=233454/hojiio/ 
index.html).  

Die Vorgänge werfen zahlreiche Fragen zum Umgang der Bundesregierung mit 
Waffenexporten und der Umsetzung und dem Verständnis der einschlägigen 
Gesetze für die Genehmigung von Waffen, namentlich dem Kriegswaffenkon-
troll- und dem Außenwirtschaftsgesetz, auf. Dabei sind insbesondere das Ver-
halten und die Begründung des Bundeswirtschafts- und des Bundesverteidi-
gungsministeriums in den Abläufen aufklärungswürdig, lässt sie doch eine Dis-
tanz zu einem privaten Unternehmen vermissen. Im Raum steht auch, welche 
grundsätzlichen politischen Konsequenzen die Bundesregierung für die künf-
tige Genehmigungspraxis, insbesondere im Umgang mit Anträgen des Herstel-
lers Heckler & Koch zu ziehen gedenkt. Auch wirft die Causa nach Ansicht der 
Fragesteller ein Schlaglicht darauf, welche politische Einflussnahme Heckler & 
Koch in Deutschland (erfolgreich) ausgeübt hat. Der „Report Mainz“ vorlie-
gende Briefverkehr von Heckler & Koch an einen Bundestagsabgeordneten so-
wie die Spenden von Heckler & Koch an die Kreisverbände Tuttlingen und 
Rottweil von CDU und FDP, lassen die Besorgnis aufkommen, dass Regie-
rungsentscheidungen bei der Genehmigung von Waffenexporten abhängig sind 
von politischen Einflussnahmen in Form von Parteispenden. Gestückelt hat 
Heckler & Koch dem Kreisverband des CDU-Fraktionsvorsitzenden Volker 
Kauder etwa 80 000 Euro gespendet (www.swr.de/report/presse/-/id=1197424/ 
nid=1197424/did=9012482/ipy14i/index.html). Auch ein gemeinsamer Presseter-
min mit Volker Kauder und dem damaligen Bundesverteidigungsminister Franz 
Josef Jung (www.zeit.de/2013/35/ruestungsindustrie-kleinwaffenhersteller- 
heckler-koch/seite-2) lassen eine notwendige Distanz zwischen Politik und 
Wirtschaft vermissen. Zudem spendete Heckler & Koch insgesamt 20 000 Euro an 
den Kreisverband des damaligen Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirt-
schaftsministerium, Ernst Burgbacher (www.spiegel.de/politik/deutschland/ 
parteispenden-heckler-koch-zahlte-an-fdp-a-802975.html).  
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V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungs-
exportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte ent-
scheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situa-
tion nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspoliti-
scher Erwägungen. Grundlage hierfür sind die rechtlichen Vorgaben des Gesetzes 
über die Kontrolle von Kriegswaffen (KrWaffKontrG), des Außenwirtschaftsge-
setzes (AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sowie die „Politi-
schen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern“ aus dem Jahr 2000, der „Gemeinsame Standpunkt des 
Rates der Europäischen Union vom 8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame 
Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern“ 
und der Vertrag über den Waffenhandel („Arms Trade Treaty“). Die Beachtung 
der Menschenrechte im Empfängerland spielt bei der Entscheidungsfindung eine 
hervorgehobene Rolle. Wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die zu liefern-
den Rüstungsgüter zur internen Repression oder zu sonstigen fortdauernden und 
systematischen Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden, wird eine Ge-
nehmigung grundsätzlich nicht erteilt. Aktuelle Entwicklungen werden in die 
Entscheidungsfindung einbezogen. 

Maßgeblich für die Entscheidung über die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen 
für Kleinwaffen sind zudem die im März 2015 durch die Bundesregierung be-
schlossenen „Grundsätze für die Ausfuhr von Kleinen und Leichten Waffen, da-
zugehöriger Munition und entsprechender Herstellungsausrüstung in Drittländer“ 
(sog. Kleinwaffengrundsätze), mit denen die Regelungen für Kleinwaffenexporte 
verschärft wurden. Kleinwaffen stehen zudem im Fokus der ergänzend dazu – 
zunächst für eine zweijährige Pilotphase – eingeführten sog. Post-Shipment-Kon-
trollen, d. h. Kontrollen, die deutsche Stellen nach der Lieferung von Kleinen und 
Leichten Waffen und bestimmten Schusswaffen (Pistolen, Revolver und Scharf-
schützengewehre) beim jeweiligen staatlichen Empfänger vor Ort durchführen 
können. 

Die Kleine Anfrage nimmt Bezug auf Vorgänge aus den Jahren 2006 bis 2009. 
Seitdem ist das Verfahren zur Kontrolle der Ausfuhr von Kleinwaffen in Dritt-
staaten weiterentwickelt worden, insbesondere durch die vorgenannte Verschär-
fung der Regelungen für Kleinwaffenexporte und durch die pilotmäßige Einfüh-
rung von Post-Shipment-Kontrollen. 

Zahlreiche Fragen in der Kleinen Anfrage betreffen Aspekte, die Gegenstand des 
dort in Bezug genommenen laufenden Strafverfahrens vor dem Landgericht Stutt-
gart sind. Die Bundesregierung äußert sich nicht zu Einzelaspekten eines laufen-
den Strafverfahrens vor einem deutschen Gericht, da die rechtsprechende Gewalt 
nach Artikel 92 des Grundgesetzes den Richtern anvertraut ist und die Preisgabe 
verfahrensgegenständlicher Erkenntnisse geeignet ist, den Grundsatz der Gewal-
tenteilung (Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) zu gefährden. Es ist 
Sache der deutschen Gerichte, die relevanten rechtlichen Würdigungen vorzuneh-
men und die diesen Würdigungen zugrunde liegenden Umstände aufzuarbeiten. 

Die Bundesregierung folgt zudem dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 21. Oktober 2014 (BVerfGE 137, 185) und unterrichtet über abschließende 
positive Genehmigungsentscheidungen sowie die Eckdaten eines Ausfuhrge-
schäfts, d. h. Art und Anzahl der Rüstungsgüter, das Empfängerland und das Ge-
samtvolumen. Die Bundesregierung sieht gemäß dem Urteil von weitergehenden 
Ausführungen ab. Dies betrifft unter anderem dem Kernbereich exekutiver Ei-
genverantwortung unterfallende Willensbildungsprozesse. 
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1. Erachtet die Bundesregierung die Erteilung der Exportgenehmigung an 
Heckler & Koch für die G36-Gewehre nach Mexiko rechtlich, politisch und 
nach den Grundsätzen der Bundesregierung für Waffenexporte heute und 
zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung für unproblematisch?  

a) Falls ja, wie bewertet sie den Umstand, dass laut dem mexikanischen Ver-
teidigungsministerium knapp die Hälfte aller rund 10 000 importierten 
Gewehre in den Krisenregionen Chiapas, Chihuahua, Jalisco und  
Guerrero im Einsatz waren oder sind? 

b) Falls nein, wo sieht sie Fehler und Unregelmäßigkeiten bei der Genehmi-
gungserteilung? 

Die Bundesregierung entscheidet über die Erteilung von Genehmigungen über 
Rüstungsexporte auf Grundlage und nach Maßgabe der Gesetze im Einzelfall und 
im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung 
außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Dies bedeutet auch, dass über ei-
nen konkreten Fall auf Basis der im Entscheidungszeitpunkt zur Verfügung ste-
henden Informationen entschieden wird. 

Es wird zudem davon ausgegangen, dass die in der Frage angesprochenen kon-
kreten Genehmigungsverfahren nach dem KrWaffKontrG für die Ausfuhr von 
Kriegswaffen nach Mexiko in dem vor dem Landgericht Stuttgart laufenden 
Strafverfahren einer rechtlichen und tatsächlichen Würdigung unterzogen wer-
den. Die Bundesregierung äußert sich wegen des laufenden Strafverfahrens nicht 
zu diesen Einzelaspekten. Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. 

2. Welche verwaltungsrechtliche Natur hat nach Auffassung der Bundesregie-
rung die Endverbleibserklärung in einem Exportantrag, bzw. welche (recht-
liche) Bedeutung kommt den Endverbleibserklärungen zu? 

a) Steht und fällt eine Exportgenehmigung mit dem Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein bestimmter Endverbleibserklärungen in einem Ge-
samtantrag?  

b) Hätte die Bundesregierung nach Einschätzung der Abstimmungen zwi-
schen den Bundesministerien, insbesondere des Auswärtigen Amtes, ei-
ner Genehmigung des Exportantrags von Heckler & Koch zum damaligen 
Zeitpunkt widersprochen, wenn Endverbleibserklärungen für die Bundes-
staaten Chiapas, Chihuahua, Jalisco und Guerrero Gegenstand des An-
trags gewesen wären? 

c) Basiert bei der Prüfung eines Exportantrags die Glaubwürdigkeit bzw. 
Aussagekraft einer Endverbleibserklärung auf Hoffnung und Vertrauen, 
oder sieht die Bundesregierung eine weitergehende Kontrollpflicht von 
Seiten des Exporteurs oder der Regierung? 

d) Wie kommt die Bundesregierung einer solchen weitergehenden Kontroll-
pflicht faktisch nach?  

Die rechtliche Bedeutung der Endverbleibserklärung ergibt sich aus § 21 Ab-
satz 2 AWV in Verbindung mit der nach § 21 Absatz 6 AWV vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erlassenen Bekanntmachung über 
Endverbleibsdokumente vom 1. August 2017. Danach sind Anträgen auf Geneh-
migung der Ausfuhr von Gütern, die in Teil I der Ausfuhrliste genannt sind, Do-
kumente zum Nachweis des Endverbleibs nach Maßgabe der vorgenannten Be-
kanntmachung des BAFA beizufügen. Die gemäß dieser Bekanntmachung erfor-
derlichen und formgerechten Endverbleibserklärungen sind damit Grundvoraus-
setzung für die Erteilung der jeweiligen Ausfuhrgenehmigungen. Endverbleibs-
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erklärungen werden – neben weiteren zu erfüllenden Genehmigungsvorausset-
zungen – im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von der Genehmigungsbe-
hörde geprüft, das heißt, Endverbleibserklärungen sind nur ein Element einer um-
fassenden Prüfung des gesicherten Endverbleibs. 

Genehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern werden nur erteilt, wenn 
zuvor der Endverbleib dieser Güter im Empfängerland hinreichend sichergestellt 
ist. Die Bundesregierung führt zu auszuführenden Rüstungsgütern eine Ex-ante-
Prüfung zum Endverbleib durch, zu der auch die Prüfung der Glaubwürdigkeit 
der vorgelegten Endverbleibserklärungen gehört. Dafür werden vor Erteilung ei-
ner Genehmigung für die Ausfuhr von Rüstungsgütern alle der Bundesregierung 
bekannten Informationen über den Endverbleib einzeln und in ihrer Gesamtschau 
umfassend geprüft und bewertet. Das schließt Informationen zur Situation im 
Empfängerland ein. Wenn Zweifel am gesicherten Endverbleib beim Empfänger 
bestehen, werden Ausfuhranträge abgelehnt. Die Prüfung des Endverbleibs vor 
Erteilung der Ausfuhrgenehmigung entspricht dem in Europa üblichen System. 
Sie ist als wirksames Kontrollinstrument anerkannt und genießt weltweit hohes 
Ansehen. 

Der Antragsteller ist nach § 4 Absatz 2 der Zweiten Verordnung zur Durchfüh-
rung des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen verpflichtet, in Fällen der 
Beförderung zum Zwecke der Ausfuhr Angaben zum Endverbleib zu tätigen und 
diese glaubhaft zu machen. Nach § 8 Absatz 5 AWG hat der Antragsteller bei der 
Beantragung einer Genehmigung vollständige und richtige Angaben zu machen 
oder zu benutzen. Konsequenzen von Verstößen gegen diese Pflichten können 
sich im Rahmen des Exportkontrollverfahrens (zum Beispiel Verlust der Zuver-
lässigkeit) sowie aus dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht ergeben. Zu ei-
ner Verantwortlichkeit nach dem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrecht wird auf 
die §§ 17 bis 19 AWG, §§ 80, 81 AWV und § 22a, 22b KrWaffKontrG verwie-
sen.  

Zu der hypothetischen Teilfrage 2b wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen 
und zu den in der Teilfrage angesprochenen Abstimmungsprozessen auf die Vor-
bemerkung der Bundesregierung. 

3. War aus Sicht der Bundesregierung die plötzliche Änderung der Empfänger-
Bundesstaaten in der damaligen Endverbleibserklärung nicht überraschend, 
und hat die Bundesregierung hier weitergehende Prüfungen veranlasst, um 
ausschließen zu können, dass es sich um ein bloßes Täuschungsmanöver 
handelte? 

Es wird davon ausgegangen, dass die in dieser Frage angesprochenen konkreten 
Genehmigungsverfahren nach dem KrWaffKontrG für die Ausfuhr von Kriegs-
waffen nach Mexiko einschließlich der in diesem Zusammenhang abgegebenen 
Erklärungen in dem vor dem Landgericht Stuttgart laufenden Strafverfahren einer 
rechtlichen und tatsächlichen Würdigung unterzogen werden. Die Bundesregie-
rung äußert sich wegen des laufenden Strafverfahrens nicht zu diesen Einzelas-
pekten. Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und auf die Antwort 
zu Frage 1 verwiesen. 
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4. Wie hat die Bundesregierung abgesichert, dass die G36-Gewehre tatsächlich 
nur in die Bundesstaaten exportiert werden, für die eine Genehmigung erteilt 
worden ist? 

5. Aufgrund welcher Umstände war sich die Bundesregierung sicher bzw. hat 
sie darauf vertraut, dass die G36-Gewehre nur in den mexikanischen Bun-
desstaaten bleiben, für die eine Genehmigung vorliegt?  

Gab es hier über die Endverbleibserklärungen hinaus Zusicherungen der me-
xikanischen Regierung? 

Die Fragen 4 und 5 werden zusammen beantwortet.  

Zur Endverbleibssicherung wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. Zu den in 
den Fragen angesprochenen konkreten Genehmigungsverfahren sowie zu den 
Abstimmungsprozessen wird auf die Antwort zu Frage 3 und auf die Vorbemer-
kung der Bundesregierung verwiesen. 

6. Ist der Bundesregierung bekannt, dass es zwischen den mexikanischen Bun-
desstaaten keine Grenzkontrollen gibt und mithin ein freier Warenaustausch 
besteht?  

Hat diese Tatsache bei der Exportgenehmigung eine Rolle gespielt? 

Die Vereinigten Mexikanischen Staaten sind gemäß der mexikanischen Verfas-
sung eine Föderation aus 32 Bundesstaaten. Mexikanische Staatsorgane können 
sowohl an den Grenzen zwischen den mexikanischen Bundesstaaten als auch in-
nerhalb derselben aus gegebenem Anlass Kontrollen durchführen. Im Übrigen 
wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

7. Wie bewertet die Bundesregierung insgesamt die Menschenrechtssituation 
in Mexiko zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung, und wie bewertet sie 
diese gegenwärtig? 

Entsprechend den Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export 
von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern wurde und wird der Beachtung 
der Menschenrechte im Bestimmungs- und Endverbleibsland bei den Entschei-
dungen über Rüstungsexporte besonderes Gewicht beigemessen. 

Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung der Menschenrechtslage in 
Mexiko mit großer Aufmerksamkeit. Sie steht dazu in einem kontinuierlichen und 
hochrangigen Dialog mit der mexikanischen Regierung und der mexikanischen 
Zivilgesellschaft. Menschenrechte waren ein wichtiges Thema bei den Besuchen 
der Bundeskanzlerin, des Bundesaußenministers und der Beauftragten für Men-
schenrechte und Humanitäre Hilfe der Bundesregierung in Mexiko im vergange-
nen Jahr. 

Mexiko hat alle wichtigen VN-Menschenrechtsabkommen ratifiziert. Zur Bewer-
tung der Menschenrechtssituation in Mexiko wird auf die Menschenrechtsjahres-
berichte der Bundesregierung verwiesen, die alle zwei Jahre veröffentlicht wer-
den (zuletzt www.auswaertiges-amt.de/blob/205200/c4f16b74de97b2e796e5a2c 
1305d3ff2/161221-mr-bericht-der-bundesregierung-12-data.pdf). 
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8. Erachtet die Bundesregierung die Wahrung von Arbeitsplätzen im Inland 
und den Erhalt sogenannter wehrtechnischer Fähigkeiten der Bundesrepu- 
blik Deutschland für eine zulässige und den Grundsätzen der Bundesregie-
rung nach legitime Abwägungsmasse gegenüber humanitären Erwägungen 
und der Achtung der Menschenrechte, die durch etwaige Waffenexporte und 
Waffenexportgenehmigungen bedroht sein könnten? 

Nach den Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von 
Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern orientiert die Bundesregierung den 
Export von Rüstungsgütern – Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern – am 
Sicherheitsbedürfnis und außenpolitischen Interesse der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Beachtung der Menschenrechte im Bestimmungs- und Endver-
bleibsland wird bei den Entscheidungen über Rüstungsexporte besonderes Ge-
wicht beigemessen. Genehmigungen werden grundsätzlich nicht erteilt, wenn 
hinreichender Verdacht besteht, dass diese zur internen Repression oder zu sons-
tigen fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen miss-
braucht werden. Für diese Frage spielt die Menschenrechtssituation im Empfän-
gerland eine wichtige Rolle.  

Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die 
Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorg-
fältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägun-
gen. Der Export von Kriegswaffen wird nur genehmigt, wenn im Einzelfall be-
sondere außen- und sicherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land für eine ausnahmsweise zu erteilende Genehmigung sprechen. Beschäfti-
gungspolitische Gründe dürfen keine ausschlaggebende Rolle spielen. 

Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

9. In wessen Verantwortungs- und Kontrollsphäre sieht die Bundesregierung 
bei erteilter Genehmigung die nachfolgende Einhaltung der Endverbleibser-
klärungen bei Waffenexporten? 

a) Welche Konsequenz zieht die Bundesregierung (insbesondere im Hin-
blick auf künftige Exportgenehmigungen an Heckler & Koch) aus der 
Tatsache, dass Heckler & Koch die Verantwortung für den Verbleib der 
exportierten Waffen mit dem erfolgten Export in ein auswärtiges Land für 
beendet erachtet (Heckler & Koch wertet eine darüber hinausgehende 
Verantwortung, wie sie sich etwa aus § 12 Absatz 1 bis 6 KrWaffKontrG 
herleiten ließe, als „juristische Infamie“ – www.taz.de/!5502982/)? 

b) Welche Maßnahmen hält die Bundesregierung für notwendig, wenn sich 
herausstellt, dass die Endverbleibserklärungen im Rahmen eines Ex-
portantrages von vornherein missbräuchlich und bewusst unwahrheitsge-
mäß vorgelegt werden, sowohl im Hinblick auf den Antragsteller des 
Waffen-exportes als auch den Aussteller der Endverbleibserklärung? 

Die Endverbleibserklärungen sind Erklärungen des Endverwenders beziehungs-
weise des Endempfängers von aus Deutschland exportierten Rüstungsgütern über 
den Endverbleib und die Verwendung dieser Güter. Sie enthalten verschiedene 
Angaben und Zusicherungen des Endverwenders/-empfängers. Die entsprechen-
den Dokumente sind regelmäßig im Rahmen von Antragsverfahren vorzulegen. 
Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

Verstöße gegen Endverbleibserklärungen durch das Empfängerland haben für 
dieses Konsequenzen. So sehen zum Beispiel die Politischen Grundsätze der Bun-
desregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern 
Folgendes vor: Ein Empfängerland, das entgegen einer abgegebenen Endver-
bleibserklärung den Weiterexport von Kriegswaffen oder kriegswaffennahen 
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sonstigen Rüstungsgütern genehmigt oder einen ungenehmigten derartigen Ex-
port wissentlich nicht verhindert hat oder nicht sanktioniert, wird unter Beachtung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bis zur Beseitigung dieser Umstände 
grundsätzlich von einer Belieferung mit weiteren Kriegswaffen und kriegswaf-
fennahen sonstigen Rüstungsgütern ausgeschlossen.  

Weiter können unvollständige oder unrichtige Angaben des Antragstellers nach 
Maßgabe des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts von den zuständigen Ge-
richten und Behörden geahndet werden. Zudem können auch verwaltungsseitig 
verschiedene Maßnahmen ergriffen werden (zum Beispiel Anforderung weiterer 
Dokumente zur weitergehenden Plausibilisierung der Antragsangaben, Zuverläs-
sigkeitsprüfung). Im Übrigen wird hierzu auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung mit der Einführung von Post-
Shipment-Kontrollen, mit denen deutsche Stellen nach der Lieferung des Rüs-
tungsmaterials Kontrollen beim jeweiligen staatlichen Empfänger vor Ort durch-
führen können, politisch auf das Ziel verpflichtet, die Endverbleibssicherung für 
aus Deutschland exportiertes Rüstungsmaterial weiter zu verbessern. Die Er-
kenntnisse aus Post-Shipment-Kontrollen berücksichtigt die Bundesregierung in 
späteren Genehmigungsverfahren für ihre Prüfung, ob der Endverbleib der be-
treffenden Güter im Empfängerland als hinreichend sichergestellt erachtet wer-
den kann. Hierzu wird auf die Vorbemerkung und auf die Antwort zu Frage 2 
verwiesen. 

Zu den in der Frage angesprochenen konkreten Konsequenzen und Maßnahmen 
weist die Bundesregierung auf das vor dem Landgericht Stuttgart laufende Straf-
verfahren hin. Es wird davon ausgegangen, dass die in der Frage in Bezug ge-
nommenen Genehmigungsverfahren nach dem KrWaffKontrG für die Ausfuhren 
von Kriegswaffen nach Mexiko einschließlich der in diesem Zusammenhang ab-
gegebenen Erklärungen und etwaige Rechtspflichten der Beteiligten in dem Straf-
verfahren einer rechtlichen und tatsächlichen Würdigung unterzogen werden. Die 
Bundesregierung äußert sich wegen des laufenden Strafverfahrens nicht zu diesen 
Einzelaspekten. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung 
und auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

10. Hält die Bundesregierung den Waffenhersteller Heckler & Koch, trotz des 
derzeitig laufenden Strafverfahrens und der im Raum stehenden Vorwürfe 
gegen führende Angestellte des Unternehmens, jedenfalls bis zum Abschluss 
des Verfahrens noch für zuverlässig im Sinne des § 6 Absatz 3 Nummer 3 
KfWaffKontrG? 

a) Falls ja, in welchen Fällen ist die Zuverlässigkeit des Antragstellers nach 
Auffassung der Bundesregierung im Sinne des § 6 Absatz 3 Nummer 3 
KrWaffKontrG nicht mehr gegeben? 

b) Genügt es zur „Wiedererlangung“ einer möglicherweise weggefallenen 
Zuverlässigkeit einer juristischen Person im Sinne des § 6 Absatz 3 Num-
mer 3 KrWaffKontrG, wenn in einer Organisationsstruktur lediglich ein-
zelne Angestellte entlassen werden, denen strafbares Verhalten auch straf-
rechtlich nachgewiesen wird? 

Nach Kenntnis der Bundesregierung sind die in dem Strafverfahren vor dem 
Landgericht Stuttgart Angeklagten nicht mehr für das Unternehmen tätig. Sie ge-
hören damit nicht zu dem in § 6 Absatz 3 Nummer 3 in Verbindung mit § 6 Ab-
satz 2 Nummer 2 a) KrWaffKontrG genannten Personenkreis, auf den für die Zu-
verlässigkeitsprüfung beziehungsweise für die damit verbundene Prüfung der 
Versagung von Genehmigungen abzustellen ist. Im Übrigen wird auf die Grund- 
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sätze der Bundesregierung zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Exporteuren von 
Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern vom 25. Juli 2001 verwiesen sowie 
auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und auf die Antwort zu Frage 1. 

11. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung daraus, dass das Bun-
deswirtschaftsministerium den Waffenhersteller Heckler & Koch im Zuge 
des Antrags für Waffenexporte nach Mexiko darauf hingewiesen hat, unter 
welchen Umständen mit einer Exportgenehmigung zu rechnen sei (vgl. die 
Recherchen von Report Mainz)? 

a) Entspricht es dem gewöhnlichen Verständnis der Rolle der Bundesregie-
rung, Unternehmen dergestalt zu beraten bzw. zu informieren? 

b) In welchen Fällen in den letzten zehn Jahren wurden im Zuge von Waf-
fen-Exportgenehmigungsverfahren die entsprechenden Hersteller von der 
Bundesregierung beraten, unter welchen Umständen mit einer Genehmi-
gung zu rechnen sei (bitte nach Unternehmen, Datum und Exportgegen-
stand auflisten)? 

c) Falls es sich um einen Einzelfall handelte, welche Gründe hat es für einen 
solchen Hinweis an Heckler & Koch gegeben? 

Vertreter der Bundesregierung stehen aufgabenbedingt mit den Unternehmen der 
wehrtechnischen Industrie im regelmäßigen Austausch. Antragsteller von Anträ-
gen zur Ausfuhr von Rüstungsgütern sind Beteiligte im Verwaltungsverfahren im 
Sinne des § 13 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Die zuständige Ge-
nehmigungsbehörde treffen mithin Pflichten zur Beratung und Auskunft gemäß 
§ 25 Absatz 1 und 2 VwVfG. Eine Verpflichtung zur Erfassung von entsprechen-
den dienstlichen Kontakten besteht nicht, und die in Teilfrage 11b gewünschten 
Auflistungen können somit nicht gegeben werden. 

Im Übrigen weist die Bundesregierung auf das vor dem Landgericht Stuttgart lau-
fende Strafverfahren hin. Es wird davon ausgegangen, dass die in der Frage in 
Bezug genommenen konkreten Genehmigungsverfahren nach dem KrWaff-
KontrG für die Ausfuhren von Kriegswaffen nach Mexiko in dem Strafverfahren 
einer rechtlichen und tatsächlichen Würdigung unterzogen werden. Die Bundes-
regierung äußert sich wegen des laufenden Strafverfahrens nicht zu diesen Ein-
zelaspekten und verweist auf die Vorbemerkung der Bundesregierung. 

12. Wie wertet die Bundesregierung den Verdacht der Einflussnahme und der 
Befangenheit aufgrund der Parteispenden an den FDP-Kreisverband des ehe-
maligen Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministe-
rium (dem maßgeblichen Ministerium für Exportgenehmigungen), Ernst 
Burgbacher, und an den Kreisverband des Fraktionsvorsitzenden der regie-
rungstragenden Fraktion CDU/CSU im Deutschen Bundestag, Volker Kau-
der? 

13. Wie wertet die Bundesregierung den Verdacht der Einflussnahme und Be-
fangenheit auf den Entscheidungsprozess der Genehmigungserteilung im 
Hinblick auf das „Report Mainz“ vorliegende Anschreiben an Bundestags-
abgeordnete der regierungstragenden Fraktion der CDU/CSU mit der kon-
kreten Aufforderung, eine Genehmigung des Exportantrags zu erwirken?  

Die Fragen 12 und 13 werden zusammen beantwortet. 

Es ist festzustellen, dass sich Abgeordnete des Deutschen Bundestages – unab-
hängig von den in der Frage genannten Abgeordneten – in unterschiedlichem 
Maße über Antragsverfahren informieren und diese begleiten. Darüber hinaus 
weist die Bundesregierung darauf hin, dass insbesondere bei der Ausfuhr von 
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Kriegswaffen in Drittstaaten immer mindestens drei Bundesministerien an der 
Entscheidung, die einvernehmlich getroffen werden muss, beteiligt sind, mithin 
ein einzelnes Bundesministerium nicht entscheiden kann. Zur Entscheidungsfin-
dung der Bundesregierung wird im Übrigen auf die Vorbemerkung der Bundes-
regierung verwiesen. 

Zu den angesprochenen konkreten Genehmigungsverfahren wird auf die Zustän-
digkeit der Justizbehörden zur strafrechtlichen Würdigung etwaiger Zuwendun-
gen wie auch auf Medienberichte, wonach entsprechende Ermittlungen durch die 
Staatsanwaltschaft Stuttgart eingestellt worden sind, verwiesen. 

14. War der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär Ernst Burgbacher an 
dem Antrag auf Exportgenehmigung des Antragstellers Heckler & Koch auf 
Export von G36-Gewehren nach Mexiko beteiligt?  

Staatssekretär Ernst Burgbacher war von 2009 bis 2013 Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. In dieser Funk-
tion war er grundsätzlich auch mit Fragen des Rüstungsexports beschäftigt, sofern 
sie im parlamentarischen Kontext aufkamen. Die Bundesregierung hat die Erklä-
rungen von Herrn Burgbacher zur Kenntnis genommen, wonach er jede Einfluss-
nahme bestritten hat. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass er unmittelbar auf 
Genehmigungsentscheidungen Einfluss genommen hat. Im Übrigen wird auf die 
Antwort zu den Fragen 12 und 13 verwiesen. 

15. Welchen Stellenwert misst die Bundesregierung dem laufenden Prozess ge-
gen Heckler & Koch-Mitarbeiter zu, und wird sie sämtliche Unterlagen, die 
für den Prozess von Relevanz sein könnten, der Staatsanwaltschaft und dem 
Gericht, nötigenfalls auch unaufgefordert, zur Verfügung stellen? 

Die Bundesregierung verfolgt das in der Frage angesprochene Strafverfahren und 
wird das Urteil des Gerichts – wie bei allen Strafverfahren im Bereich des Kriegs-
waffenkontroll- und Außenwirtschaftsrechts – auf etwaige Konsequenzen prüfen. 
Sie hat den Ermittlungsbehörden bereits sämtliche von diesen für das Strafver-
fahren angeforderte Unterlagen zur Verfügung gestellt.  
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